
↗ EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2024

36

Im April 2019 wechselte Roland in den Vorstand von Dyson in Singapur. Von April 2020 bis 
Januar 2024 war er global CEO von Dyson. Als solcher gelang es ihm, nachhaltig zum 
Unternehmens erfolg beizutragen und die bisher erfolgreichste Ära in der Geschichte des 
Unternehmens zu gestalten. Er führte Dyson erfolgreich durch die Transformation von einem 
Haushaltsgerätehersteller zu einem Technologieunternehmen und steigerte gleichzeitig 
den Gewinn sowie den Umsatz des Unternehmens bedeutend auf ein historisch hohes Niveau. 
Im Februar 2024 wechselte er in eine neue Rolle als unabhängiges Mitglied des Board of 
Directors der Dyson Holdings.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Keine.

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-
unternehmen: Dyson Holdings Pte. Ltd.

Nennenswerte Mandate: Board Member des Economic Development Board (EDB) in Singapur.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 10 der Tagesordnung  
gemäß Art. 5 SEVO, § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG (Ermächtigung 
zum  Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)

Tagesordnungspunkt 10 enthält den Vorschlag, den Vorstand zu ermächtigen, selbst oder 
über abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder über 
für ihre oder deren Rechnung handelnde Dritte eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % 
des Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung soll bis einschließlich 21. Mai 2029 gelten 
und damit den gesetzlich möglichen Rahmen von fünf Jahren gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
nutzen. Die in der Hauptversammlung vom 7. Mai 2020 beschlossene (zuletzt geändert durch 
Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2021) und am 6. Mai 2025 auslaufende 
 Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
soll aufgehoben werden.

1. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, neben dem Erwerb über die Börse auch andere Formen 
des Erwerbs vorzusehen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Erwerb der Aktien 
auch mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
(gemeinsam „öffentliches Kaufangebot“) erfolgen kann. § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 4 AktG stellt 
klar, dass der Erwerb über die Börse dem aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 
gemäß § 53a AktG genügt. Ausreichend ist der Erwerb in einem beliebigen Marktsegment 
im In- und Ausland, in dem ein Börsenpreis zustande kommt. Auch im Fall eines öffentlichen 
Kaufangebots ist eine Benachteiligung von Aktionären aufgrund des aktienrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ausgeschlossen.

Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären 
angediente Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft zum Erwerb vor-
gesehene Aktienanzahl übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nicht nach dem 
Verhältnis der Beteiligungsquoten, sondern nach dem Verhältnis der angedienten Aktien 
 erfolgen. Dies dient der Vereinfachung des Zuteilungsverfahrens. Hierbei soll es außerdem 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme von Angeboten bis zu maximal 100 Stückaktien 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu 
erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von 
Kleinaktionären kann so vermieden werden. Schließlich soll eine Rundung nach kauf-
männischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 
werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen 
 andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich 
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ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält 
einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der 
Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemessen.

2. Ermächtigung zur Verwendung der von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet 
werden, insbesondere auch zu den folgenden:

•  § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 4 AktG gestattet es, die eigenen Aktien über die Börse zu veräußern. 
Darüber hinaus soll die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigen, die eigenen 
Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. In beiden vorgenannten Fällen 
ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt.

•  Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, die eigenen Aktien unter den Voraussetzun-
gen des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern.

Damit soll es der Gesellschaft insbesondere ermöglicht werden, kurzfristig Aktien der 
Gesellschaft zu platzieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung dient der Sicherung einer 
dauerhaften und angemessenen Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft. Sie ermög-
licht es in geeigneten Fällen beispielsweise, eigene Aktien an institutionelle Anleger zu 
veräußern oder neue Investorenkreise zu erschließen.

Voraussetzung ist, dass die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, 
der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die 
eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventu-
ellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig bemessen wie möglich. Der Abschlag darf 
keinesfalls mehr als 5 % des Börsenkurses zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch-
tigung betragen. Der auf die zu veräußernden Aktien entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch-
tigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Lauf-
zeit der Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Ausnutzung aus genehmigtem 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Er-
füllung von Wandlungs- oder  Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus von der Ge-
sellschaft oder einer Konzerngesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen Schuldverschrei-

bungen (einschließlich Genussrechten) auszugeben sind. Durch die Begrenzung der 
Zahl der gemäß dieser Verwendungs ermächtigung veräußerbaren Aktien und die Ver-
pflichtung zur Festlegung des Veräußerungs preises der Aktien nahe am Börsenkurs 
werden Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen geschützt. 
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu erzielende Gegenleistung 
angemessen ist.

•  Des Weiteren soll die Möglichkeit bestehen, eigene Aktien Dritten gegen andere als 
Geldleistungen (Sachleistungen) anzubieten. Eine solche Möglichkeit kann insbesonde-
re im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und beim unmittelbaren oder 
mittelbaren Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbetei-
ligungen Bedeutung erlangen. Die Gesellschaft muss in der Lage sein, sich zur Ver-
besserung ihrer Wettbewerbsposition mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen 
und Unternehmen, Unternehmensteile oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. 
In der Praxis wird in solchen Fällen die Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesell-
schaft als Gegen leistung für das Akquisitionsobjekt nicht selten ausdrücklich verlangt. 
Darüber hinaus kann es für die Gesellschaft aber auch in weiteren Fällen sinnvoll sein, 
einem Vertragspartner eigene Aktien als liquiditätsschonende und für den Vertrags-
partner  attraktive Gegenleistung für den Erwerb materieller oder auch immaterieller 
Wirtschaftsgüter zu gewähren. Das gilt etwa beim Erwerb von Schutzrechten oder Li-
zenzen daran, aber auch im Zusammenhang mit der Vergütung von Beratungs- und 
sonstigen Dienstleistungen. Eigene Aktien als Akquisitionswährung können auch unter 
dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Bei der Fest-
legung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen 
der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs 
der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen.

•  Sofern Options- oder Wandelschuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) 
 ausgegeben sind, kann es ferner zweckmäßig sein, die sich aus solchen Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen ergebenden Rechte bzw. Pflichten zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft nicht durch eine Kapitalerhöhung, sondern ganz oder teilweise durch 
eigene Aktien zu bedienen; dem dient eine entsprechende Verwendungsermächtigung. 
Darüber hinaus gewähren die Anleihebedingungen den Inhabern der entsprechenden 
Schuldverschreibungen häufig ein Bezugsrecht auf Aktien des Anleiheemittenten oder 
eines mit ihm verbundenen Unternehmens in dem Umfang, wie es den Inhabern nach 
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Erfüllung von Wandlungspflichten 
aus solchen Schuldverschreibungen als Aktionär des betreffenden Unternehmens zu-
stehen würde. Durch die Einräumung einer entsprechenden Verwendungsermächtigung 
soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, solche Bezugsrechte durch eigene Aktien 
zu bedienen.
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•  Es soll außerdem die Möglichkeit bestehen, eigene Aktien im Zusammenhang mit ak-
tienbasierten Vergütungs- und Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder 
mit ihr verbundenen Unternehmen an Personen auszugeben, die in einem Arbeitsver-
hältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen, oder Mitglied der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens sind. Die Ausgabe von Aktien an diesen Personenkreis stärkt die Identi-
fikation der Berechtigten mit der Gesellschaft und die Eigentümerkultur im Unterneh-
men. Dies liegt auch im Interesse des Unternehmens.

•  Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene Aktien auch eingezogen 
werden können. Dabei soll die Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, dass dabei 
das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, als auch entsprechend § 237 Abs. 3 
Nr. 3 AktG ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien 
unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen 
Betrages des Grundkapitals (sog. Amortisation). Die Rechte der Aktionäre werden in 
keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt.

Zudem soll der Aufsichtsrat ermächtigt werden, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbene 
eigene Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG) an Vorstandsmitglieder 
der Gesellschaft auszugeben. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, von der Gesellschaft 
erworbene Aktien als Vergütungsbestandteil für Vorstandsmitglieder zu verwenden. Die 
Ermächtigung des Aufsichtsrats umfasst die Möglichkeit des Angebots, der Zusage und der 
Übertragung eigener Aktien an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft im Rahmen von 
 Vergütungsregelungen. Dies ermöglicht es, Vorstandsmitgliedern als variable Vergütungs-
bestandteile anstelle einer Barzahlung Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Eine Aktien-
ausgabe an Vorstandsmitglieder, wie sie etwa auch nach dem Performance Share Plan 
(„LTI 2021“) der Gesellschaft im Rahmen der finalen Auszahlung gemäß der Entscheidung 
des Aufsichtsrats möglich ist, fördert die Identifikation mit dem Unternehmen und bietet 
zudem eine weitere Möglichkeit, die Vergütung von Vorstandsmitgliedern auf eine nach-
haltige Unternehmensentwicklung auszurichten. Die weiteren Einzelheiten bestimmt der 
Aufsichtsrat im Rahmen seiner gesetzlichen Kompetenzen.

In allen zuvor genannten Fällen (außer im Fall der Einziehung) muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die eigenen Aktien ausgeschlossen sein, damit sie wie beschrieben verwendet 
werden können. Nach Abwägung sämtlicher Umstände hält der Vorstand den Ausschluss 
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen für sachlich 
 gerechtfertigt und angemessen.

Auf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendeten eigenen 
Aktien darf während der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung ein rechnerischer Anteil 
am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der vorliegenden Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung entfallen. Sofern während der Laufzeit der vorliegenden 
 Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur 
Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorgenannte 10 % Grenze anzurechnen.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall prüfen, ob eigene Aktien der Gesellschaft für die 
 genannten Maßnahmen verwendet werden sollen. Bei seiner Entscheidung wird er sich von 
den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen und sorgfältig abwägen, ob 
er von der Ermächtigung Gebrauch machen sollte. Nur in diesem Fall wird die Maßnahme 
ergriffen und das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann auch hinsichtlich solcher Aktien 
Gebrauch gemacht werden, die aufgrund von Ermächtigungsbeschlüssen früherer Haupt-
versammlungen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. Dies gilt auch für Aktien, die 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder 
durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte oder  gemäß 
§ 71d S. 5 AktG erworben wurden.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 3 AktG über 
eine etwaige Ausnutzung der Rückerwerbsermächtigung und die näheren Umstände des 
Erwerbs berichten.

Im Zeitpunkt des Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat über den Gewinnverwendungs-
beschluss am 15. Februar 2024 bzw. 26. Februar 2024 hält die Gesellschaft 980.096 eigene 
Aktien (entspricht ca. 0,65 % des Grundkapitals).




